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Planungsverband Düren-Niederzier           Niederzier, den 10.06.2020 
Der Verbandsvorsteher 

Bekanntmachung 
Am Donnerstag, 02.07.2020, findet um 17:00 Uhr im Bürgerhaus in 
Huchem-Stammeln, Stammelner Str. 33, die 8. Sitzung des Planungs-
verbandes Düren - Niederzier statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig 
durch Aushang an der Anschlagtafel im Verwaltungsgebäude Nieder-
zier, Rathausstraße 8, bekannt gemacht. 

gez. Koschorreck 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

JEAN GREGOR MAXRATH 
PIA MAXRATH 

Rechtsanwälte 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Sozial-, Arbeits-, Miet-, Erbschafts-, Verkehrsrecht 

Wilhelmstr. 24 · 53111 Bonn · Tel. 02 28 / 65 51 00 · Fax 63 78 45 
Privat: Niederzier · Hochheimstraße 39 ·  Telefon 0 24 28 / 35 68 
E-Mail: maxrath@maxrath.de · Internet: http://www.maxrath.de 

Bekanntmachung der Gemeinde Niederzier  
Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungsplanes C 24 
Mit Datum 03.04.2020 erfolgte über Dringlichkeitsentscheidung nach 
§ 60 Gemeindeordnung (GO) der Satzungsbeschluss im Verfahren der 
5. Änderung des Bebauungsplanes C 24 – „Mittelstraße Süd/West“, 
Ortschaft Huchem-Stammeln. Die Dringlichkeitsentscheidung wurde 
nach § 60 Abs. 1 GO dem Rat der Gemeinde Niederzier am 19.05.2020 
zur Genehmigung vorgelegt. 
Der Rat der Gemeinde Niederzier hat die Aufstellung der 5. Änderung 
des Bebauungsplanes C24, durchgeführt im vereinfachten Verfahren 
nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) (Bebauungspläne der Innenent-
wicklung), gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Satzungs-
beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes C 24 – „Mittelstraße 
Süd/West“ in Form der 5. Änderung ist in der nachstehenden Skizze 
dargestellt: 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes C 24 - „Mittelstraße Süd/West“, 
Ortschaft Huchem-Stammeln, nebst Abwägungstabelle sowie Begrün-
dung liegt ab sofort in der Abteilung für Bau- und Planungswesen, 
Rathausstraße 8, 52382 Niederzier, Burggebäude, Zimmer 7, öffentlich 
aus und kann dort während folgender Zeiten von jedermann eingese-
hen werden: 
montags-freitags, jeweils von 08.00 – 12.30 Uhr sowie dienstags von 
14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 

Abs. 3 S. 4 BauGB in Kraft. 
Gemäß § 27a VwVfG ist die Bekanntmachung auch über die Internet-
seite der Gemeinde Niederzier (http://www.niederzier.de > Rathaus 
& Politik > Bekanntmachungen / Offenlage) abrufbar. 
Hinweise: 
Gemäß § 44 Abs. 3 S. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (GBGI. I. S. 2414) kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann gemäß §§ 
44 Abs. 3 S. 2  BauGB die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbei-
führen, dass er die Leistungen der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
Gemäß § 215 BauGB „Frist für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften“ werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Auf der Grundlage der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes gegen Satzungen (Bebauungsplan), sonstige ortsübli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flä-

chennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Erläuternder Hinweis: 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im 
Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
entsprechend angepasst. 
Niederzier, den 04.06.2020 Der Bürgermeister

gez. Heuser 
Bestätigung 
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 
(GV.NRW. S. 516) für sonstige Bekanntmachungen. 
Hiermit bestätige ich, dass die beigefügte Bekanntmachung der Dring-
lichkeitsentscheidung § 60 GO vom 03.04.2020 sowie dem Beschluss 
des Rates vom 19.05.2020 entspricht. 
Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung wurde 
geprüft, dass der Beschluss des Rates ordnungsgemäß zustande 
gekommen ist. 
Gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen waren nicht einzuholen. 
Sonstige Vorschriften, die vor der öffentlichen Bekanntmachung zu 
beachten waren, wurden eingehalten. Niederzier, den 04.06.2020 

Der Bürgermeister  
gez. Heuser
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G
ültig bis 03.07.2020

Mitteilungen der Verwaltung
Corona-NEWS (Stand: 12.06.2020) 

Liebe Niederzierer, 
die Landesregierung hat am 11. Juni 2020 neue ab dem 15.06.2020 
geltende Regelungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) 
bekannt gegeben. 

Die Neuregelungen haben im Wesentlichen folgenden Inhalt: 
Die Neuregelungen betreffen neben Erleichterungen für die flächenmä-
ßige Zutrittsbegrenzung im Handel unter anderem Veranstaltungen und 
Versammlungen mit mehr als 100 Zuschauern, die unter Auflagen ins-
besondere zur Rückverfolgung der Teilnehmer wieder möglich sind. 
Auch private Feste aus herausragendem Anlass wie Jubiläen, Hoch-
zeits-, Tauf-, Geburtstags- oder Abschlussfeiern können mit maximal 
50 Teilnehmern unter Auflagen zur Rückverfolgung und Hygiene- und 
Schutzvorkehrungen wieder stattfinden. 
Des Weiteren können Bars sowie Wellnesseinrichtungen und Erlebnis-
bäder ihren Betrieb unter Auflagen aufnehmen. 
Erleichterungen gelten auch für den Kontaktsport. Die Ausübung von 
nicht-kontaktfreien Sportarten ist ab 15.06.2020 auch in geschlosse-
nen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, im Freien für Gruppen 
bis zu 30 Personen wieder zulässig. Sportwettbewerbe im Breiten- und 
Freizeitsport können unter Auflagen auch in Hallen wieder stattfinden. 
Die grundsätzlichen Regelungen zur Kontaktbeschränkung im öffent-
lichen Raum und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in bestimmten Bereichen mit Publikums- und Kundenver-
kehr bleiben bestehen. Auch Großveranstaltungen bleiben bis minde-
stens 31. August 2020 untersagt. 

Die Neuregelungen im Einzelnen: 
1. Veranstaltungen und Festveranstaltungen 
Veranstaltungen 
Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu 100 Personen sind 
unter Auflagen zu Abstands- und Schutzvorkehrungen erlaubt. Hier 
gelten Regelungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur 
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie zur 
Rück verfolgbarkeit der Zuschauer und Teilnehmer. Für Veranstaltun-
gen mit mehr als 100 Zuschauern gelten erweiterte Anforderungen. 
Diese sind nur in Abstimmung mit der entsprechenden Gesundheitsbe-
hörde zulässig. Zudem bedürfen sie eines besonderen Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzeptes. 

Bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen kann bei Erstellung von Sitz-
plänen und Sicherstellung der Rückverfolgung der Teilnehmer die 
Abstandsregelung von 1,5 Meter entfallen. Das gilt auch für außerschu-
lische Bildungsangebote oder kulturelle Veranstaltungen, wenn feste 
Sitzplätze gegeben sind. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit sehen 
die Erfassung der Daten der Teilnehmer sowie die Erstellung eines Sitz-
plans vor, der erfasst, wo welche anwesende Person gegessen hat. 
Große Veranstaltungen wie Straßenfeste, Schützen- und Weinfeste 
oder ähnliche Festveranstaltungen bleiben weiterhin bis mindestens 
zum 31. August 2020 untersagt. Das gilt auch für Musikfeste, Festivals 
und ähnliche Kulturveranstaltungen sowie Sportfeste 

Private Festveranstaltungen 
Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter bleiben weiter-
hin untersagt. Ausnahmen gelten für Feste aus herausragendem 
Anlass wie Jubiläen, Hochzeits-, Tauf-, Geburtstags- oder Abschluss-
feiern, die unter Auflagen wieder stattfinden können. Diese Festveran-
staltungen sind mit höchstens 50 Teilnehmern möglich, wenn Hygiene-
regeln beachtet werden und die Teilnehmer im Sinne einer Rückverfol-
gung erfasst sind. Unter diesen Voraussetzungen kann etwa bei stan-
desamtlichen Trauungen oder dem Zusammenkommen nach einer 
Beerdigung auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet 
werden. Diese Feiern können in abgetrennten Räumlichkeiten auch in 
gastronomischen Einrichtungen und Hotels wieder stattfinden. 

2. Handel, Museen und Gastronomie 
Erleichterungen gelten ab 15. Juni auch für die flächenmäßige Zutritts-
begrenzung im Handel. 
Diese wird von einer Person pro zehn Quadratmeter auf eine Person pro 
sieben Quadratmeter der Verkaufsfläche des Ladengeschäfts erweitert. 
Dies gilt auch für die Besucherbegrenzungen in Museen und Ausstel-
lungen sowie in Zoos und Tierparks. 
Bars können nach den für die übrige Gastronomie geltenden Maßgaben 
für Hygiene- und Infektionsschutzstandards ihren Betrieb wieder auf-
nehmen. Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen. 
Auch Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen bleibt 
der Betrieb weiterhin untersagt. 
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3. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen 
Das Grillen ist auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen ab 15. Juni wieder 
möglich, sofern es grundsätzlich örtlich vor den Kontaktbeschränkungen 
erlaubt war. Floh- und Trödelmärkte können unter Auflagen eines beson-
deres Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts stattfinden. Auch vorüber-
gehende Freizeitparks aus einer Mehrzahl von Schaustellerbetrieben 
können unter Auflagen eines besonderes Hygiene- und Infek tions -
schutzkonzepts und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zuge-
lassen werden. Wellnesseinrichtungen und Saunabetriebe können ihren 
Betrieb unter Auflagen der Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
wieder aufnehmen. Dasselbe gilt für Erlebnis- und Spaßbäder.Die Nut-
zungsbegrenzung auf Bahnenschwimmbecken entfällt. 

4. Sport 
Die Ausübung von nicht-kontaktfreien Sportarten ist ab 15.06.2020 
auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, Ver-
wandte in gerader Linie oder Angehörige von zwei Haushalten wieder 
möglich. Im Freien kann Kontaktsport in Gruppen bis zu 30 Personen 
stattfinden. In beiden Fällen muss eine Rückverfolgbarkeit der Teilneh-
mer durch Datenerfassung sichergestellt werden. 
Auch Wettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport sind unter Einhaltung 
eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts auch in geschlossenen 
Räumen und Hallen wieder zulässig. 
Die Neufassungen der Coronaschutzverordnung und der Corona-
betreuungsverordnung sind auf der gemeindlichen Homepage 
www.niederzier.de 
(Feld mit dem roten Paragrafen) verlinkt. Die aktualisierten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards des Landes NRW finden 
Sie ebenfalls dort.

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
in der Gemeinde wieder für den  

(eingeschränkten) Regelbetrieb geöffnet 
Bund und Länder haben  bekanntlich am 26. Mai 2020 beschlossen, 
die Kontaktbeschränkungen auf Gruppen bis zu 10 Personen zu öffnen. 
Im Zuge dieser Entscheidung bestand Einigkeit, dass der Kita- und 
Schulbetrieb in Bezug auf Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln 
gesondert zu betrachten ist. 
Deshalb hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW 
entschieden, dass nach der Öffnung der Kindertagessstätten ab dem 
08. Juni 2020 auch den Grundschulen eine Rückkehr zum Regelbetrieb 
ab dem 15. Juni 2020 ermöglicht wird. Sowohl in den Kitas als auch in 
den Grundschulen war die Freude über das Wiedersehen bei den Kin-
dern sowie beim Kita- und Schulkollegium groß. 
In den gemeindlichen Kindertagesstätten werden die Kinder gemäß 
den Vorgaben der Landesregierung in einem reduzierten Umfang 
betreut. Das heißt, dass alle Kinder die Kita inzwischen wieder besu-
chen dürfen, jedoch jeweils mit einer Reduzierung der eigentlichen 

Wochenbetreuungszeit um 10 Wochenstunden. Diese Regelung gilt in 
einem ersten Schritt bis zum 31.08.2020. In der Zeit bis zum 
08.06.2020 wurde in den Kitas eine Notbetreuung sichergestellt. 
Dieser im Stundenumfang eingeschränkte Regelbetrieb erfolgt im 
Rahmen des Infektionsschutzes und den daraus resultierenden Hygie-
neregeln in festen Gruppensettings ohne Durchmischung der Gruppen. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen war der nächste Schritt die 
Wiederaufnahme eines verantwortungsvollen Normalbetriebs an allen 
gemeindlichen Grundschulen ab dem 15. Juni 2020  – auch hier natür-
lich unter Einhaltung der vorgegebenen Vorschriften des Infektions-
schutzes. An den Grundschulen war gemäß den Vorgaben des Landes, 
neben der Notbetreuung, seit dem 11.05.2020 in einem rollierenden 
System nur sehr eingeschränkt beschult worden. 
Mit Einsetzung des Regelbetriebs an den Grundschulen - inkl. OGS und 
der weiteren Betreuungsangebote - erleben alle Schülerinnen und 
Schüler, auch jene mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
an den verschiedenen Förderorten, vor Beginn der Sommerferien, 
wieder den vertrauten Unterricht in festen Lerngruppen und damit 
ein Stück schulische Normalität. Zudem können in dieser Zeit Erfahrun-
gen der zurückliegenden Wochen gemeinsam aufgegriffen und weitere 
Erfahrungen mit Blick auf das kommende Schuljahr gesammelt 
werden. Für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte und letzt-
lich für uns alle ist dies vor allem aber auch ein Signal, dass Schule 
nach dem Ende der Ferien so normal wie möglich wieder stattfinden 
soll. 
An dieser Stelle gilt der Dank allen voran den Kindern, den Eltern, 
den Kita-Leitungen und allen Erzieherinnen und Erziehern sowie 
den Schulleitungen mit ihrem Kollegium für das Engagement in 
den letzten Monaten.
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Foyer des Rathauses erstrahlt nach  
Modernisierung in neuem Glanz   

Nach mehrwöchiger Umbauzeit kann das Foyer des Rathauses wieder 
wie gewohnt genutzt werden. Der Eingangsbereich wirkt nach seiner 
Umgestaltung deutlich moderner, offener und bürgerfreundlicher. 
Hierzu trägt vor allem der neu gestaltete Counterbereich bei, an dem zu 
den Öffnungszeiten immer ein/e Ansprechpartner/in den Bürgerinnen 
und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Um insbesondere auch Menschen mit Handicap den Rathausbesuch zu 
erleichtern, wurde im Zuge der barrierefreien Ausgestaltung die Ein-
gangstür durch eine automatische Schiebetür ersetzt. 
Die WC´s wurden ebenfalls neu gestaltet, so dass die Besuchertoilette 
jetzt eine großzügige und behindertengerechte Raumaufteilung und 
Ausstattung aufweist. Diese ermöglicht auch Rollstuhlfahrern die 
Benutzung der sanitären Anlagen, was u.a. durch deren freie räumliche 
Anordnung und einen verstellbaren Waschtischspiegel realisiert wurde. 

Darüber hinaus ist es dank eines neuen Fotoautomaten wieder mög-
lich, biometrische Fotos für Ausweisdokumente direkt im Rathaus 
anfertigen zu lassen. Selbstverständlich stehen im Eingangsbereich 
wie gewohnt Behälter für die Entsorgung alter Batterien, Korken und 
CD´s zur Verfügung.

Neue Pläne für Mietwohnraum an der Zehnt- 
hofstraße in Huchem-Stammeln vorgestellt 

In einer erneuten Bürger-Informationsveranstaltung haben jüngst die 
Gemeinde und der Dürener Bauverein die nach Anwohnerkritik deutlich 
reduzierten Pläne für das geplante „Zehnthof-Quartier“ in Huchem-
Stammeln vorgestellt. Die nunmehr geplanten vier Mehrfamilienhäuser 
sollen nun nicht mehr dreieinhalb- sondern nur noch zweigeschossig 
mit zurückversetztem Staffelgeschoss errichtet werden. Möglich 
wurde dies mit einer Verkleinerung der dreißig vorgesehenen Wohnein-
heiten auf nunmehr 27 Zwei-Zimmer- und drei Drei-Zimmer-Wohnun-
gen zwischen 60 und 80 Quadratmetern. Auch wurde mittels vorge-
stellter Sonnenstudie aufgezeigt, dass der Schattenwurf der Gebäude 
die Anwohnergrundstücke gar nicht bis kaum tangiert. 
„Wir wollen ein gutes Miteinander mit allen Nachbarn und sind  
wirtschaftlich an unsere Schmerzgrenze gegangen“, betonte die  
Vorstandsvorsitzende Dagmar Runge vom Dürener Bauverein in der 
Veranstaltung und unterstrich darüber hinaus, dass man qualitativ und 
optisch ansprechenden guten Wohnraum zu bezahlbaren Preisen 
erstellt. Die Sorge einiger Anwohner, sozial schwaches Klientel anzu-
ziehen, sei unbegründet. Das Gegenteil sei der Fall, versicherten die 
Vertreter des Investors und auch Bürgermeister Hermann Heuser. 
Ansprechen soll das Angebot einerseits Senioren, die im Alter ein  
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größeres Anwesen nicht mehr bewirtschaften können, andererseits junge Paare, die noch kein Einfamilienhaus finanzieren können und im Ort ein 
passendes Angebot (z.B. 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad) finden sollen. 
Alle Wohnhäuser werden komplett barrierefrei mit Aufzug und qualitativ hochwertiger Ausstattung errichtet und es stehen ausreichend Stellplätze 
sowie ein kleiner Spielplatz zur Verfügung. Schließlich kommt man seitens der Gemeinde einer weiteren Forderung der Anwohner auf einen ver-
kehrsberuhigten Umbau der Zehnthofstraße ohne Erhebung von Anliegerbeiträgen nach.  
Sofern der Gemeinderat den jetzt vorgestellten Plänen zustimmt, wird der Bauverein die weiteren Detailplanungen angehen und im Frühjahr 2021 
mit den Arbeiten beginnen. Ab Sommer 2022 könnten dann die in Huchem-Stammeln dringend benötigten Wohnungen vermietet werden.

Sanitär- und Heizungstechnik 
Hambacher Str. 7· 52382 Niederzier 
Telefon (0 24 28) 35 61-3198

Dringend Wohnungen gesucht! 
Durch vermehrte Zuweisungen von anerkannten Geflüchteten werden 
Wohnungen gesucht für 2-5 Personen.  
Die nun hier in der Gemeinde Niederzier wohnenden Personen sind ver-
pflichtet, durch die Wohnsitzauflage mindestens 5 Jahre in der 
Gemeinde Niederzier zu wohnen. Da sie anerkannt sind, sollten sie die 
Möglichkeit erhalten, zu arbeiten und sich zu integrieren. Ein wichtiger 
Schritt zu einer gelingenden Teilhabe, wäre eine eigene Wohnung.  
Angemessene Mietverträge dürfen und müssen die Personen selbst 
unterschreiben, stimmen diese aber ggf. mit der Jobcom des Kreises 
Dürens ab, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht bereits selbst gestal-
ten. Die Gemeinde Niederzier ist nicht Mieter dieser Wohnung sondern 
unterstützt bei der Vermittlung.  
Wer entsprechenden Wohnraum zu vermieten hätte oder Fragen hat, 
kann sich gerne mit der Integrationsbeauftragten der Gemeinde 
Niederzier Eva Schüller 02428/84311 oder eschueller@niederzier.de in 
Verbindung setzen. Sie kann entsprechend Kontakte vermitteln.

Huchem-Stammeln –  
Gemeinsam weiterentwickeln  

• für mehr Lebensqualität  
• gleichberechtigt und tolerant 

• Demokratie durch Mitbestimmung 
Den Aufbruch wagen! „Dazu 
ermutigen wir die Menschen in 
Huchem-Stammeln – mit unserem 
Modellprojekt „Aufbruch statt 
Rückzug“ – Partizipative Quar-
tiersentwicklung als Gemein-
schaftsaufgabe“. Dass das 
gelingt, dafür arbeitet Jessica 
Jacob als  Projektleiterin im Auf-
trag der Evangelischen Gemeinde 
zu Düren, die das Projekt entwik-
kelt hat.  
Mit diesem auf drei Jahre ange-
legten Projekt soll das Wohnen 
und Leben der Menschen in 
Huchem-Stammeln verbessert 
werden. Das Besondere des Projekts: die Entwicklung des Ortes wird 
als Gemeinschaftsaufgabe verstanden. Ein demokratischer Prozess soll 
die Möglichkeit bieten, dass sich möglichst viele aktiv beteiligen. Dabei 
geht es um Themen und Probleme, für die sich die Menschen selbst – 
zusammen mit anderen - stark machen. 
Als fünf Akteursgruppen werden die Bewohner*innen aus dem Ort, die 
Bewohner*innen des benachteiligten Gebietes Eintrachtstraße, Vertre-
ter*innen der örtlichen Vereine und sozialen Einrichtungen, die Politik 
und die Verwaltung (Niederzier/Kreis Düren) gemeinsam die Themen 
und Ideen für den Ort beraten, entscheiden und umsetzen.  „Es ist uns 
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GEBR.BLUM 
Container von 7 bis 33 m3 
Anlieferung von Sand, Splitt, 
Kies, Recycling-Material 
im Container 
Eisen- und Metall- 
großhandel (Annahme 
von Altmetall/Schrott) 

Flach-Container-Dienst 
Entsorgungsfachbetrieb 
52382 Niederzier-Berg 
Telefon (0  24  28) 42  72 / 26  34 · Telefax (0  24  28) 63  96

ein großes Anliegen, dass sich dabei alle fünf Akteursgruppen auf 
Augenhöhe begegnen. So kommen hoffentlich gute Veränderungen in 
Gang, die die Gemeinschaft des Ortes stärken“, sagt Pfarrerin Karin 
Heucher als Projektverantwortliche.    
Zum offiziellen Auftakt des Projekts fanden bereits einige Ortsbegehun-
gen statt. Ab Mai und in den kommenden Monaten wird Jessica Jacob 
mit vielen unterschiedlichen Menschen Interviews führen, um zu hören, 
wie sie ihren Ort sehen und was sie gerne verändern oder neu angehen 
möchten.  Bis zum Ende diesen Jahres soll mit allen Beteiligten ein 
Handlungsprogramm als erster wichtiger Meilenstein des Projekts 
abgestimmt werden. Der Niederzierer Bürgermeister Hermann Heuser 
und der Landrat Wolfgang Spelthahn haben ihre Unterstützung des Pro-
jektes zugesagt. Weitere Hilfe erfährt das Projekt durch die Katholische 
Kirchengemeinde St. Josef, die unter anderem einen Büroraum zur 
Verfügung stellt. 
Finanziell gefördert wird das Projekt durch die Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW. Damit ggfs. auch Handlungsempfehlungen für ähnliche 
Prozesse in anderen Städten und Kommunen gegeben werden können, 
wird das Projekt von Herrn Dr. Kirschgens wissenschaftlich begleitet. 
Karin Heucher und Jessica Jacob freuen sich auf die Erfahrungen in 
diesem Projekt. „Wir sind gespannt auf vielfältige Ideen, um den vor uns 
liegenden zahlreichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen“, 
fügt Jessica Jacob hinzu. Sie hoffen auf viele motivierte Menschen, die 
sich aktiv beteiligen wollen bei der Gestaltung ihres Wohnortes 
Denn eines steht fest: Nur mit der aktiven Beteiligung aller mit all ihren 
Möglichkeiten sind wir stark! 

Standesamt Niederzier 
In der Zeit vom 1.5.2020 bis zum 31.5.2020 haben auf dem Standesamt 
Niederzier die folgenden Paare die Ehe geschlossen; die schriftliche 
Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor. 
08.05.2020 
Saskia Katzenbauer und Daniel Süßenbach, Düren 
16.05.2020 
Silke Puchala und Marcel Preuße, Jülich 
22.05.2020 
Jaqueline Körner und Dennis Frigault, Niederzier, GT Huchem-Stammeln

Mehr Rücksicht beim Parken! Auch andere  
möchten gerne noch einen Parkplatz vorfinden! 

In letzter Zeit fällt verstärkt auf, dass bei der Benutzung öffentlicher 
Parkflächen im Bereich der Gemeinde Niederzier das Gebot des platz-
sparenden Parkens stark und häufig missachtet wird.  
Mitunter werden Fahrzeuge so geparkt, dass eine eigentlich für zwei 
bis drei PKW ausgelegte Parkfläche so in Anspruch genommen wird, 
dass für folgende PKW ein Parken an dieser Stelle unmöglich wird. 
In extremen Fällen wird auf offensichtlich quer angelegten Parkflächen 
in Längsrichtung geparkt, so dass durch einen PKW gleich drei oder 
mehr Parkflächen blockiert sind. Die angesprochenen Kraftfahrer 
werden deshalb mit Nachdruck gebeten, mit den vorhandenen öffent-
lichen Parkflächen so umzugehen, wie sie selbst es von Ihren Mitmen-
schen erwarten. An dieser Stelle wird daher noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass es sich beim Gebot des platzsparenden Parkens nicht nur 
um eine Form des höflichen Miteinanders, sondern um ein Gebot aus § 
12 Abs. 6 des Straßenverkehrsordnung ( StVO ) handelt, dessen Mis-
sachtung als Ordnungswidrigkeit mit Verwarn- oder Bußgeldern belegt 
ist. Diese Vorschrift gilt im Übrigen auch für das Halten. 
Künftig wird bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs daher ver-
stärktes Augenmaß auf die Einhaltung dieser Vorschrift gelegt, wobei 
Verstöße hiergegen entsprechend geahndet werden. 

Gemeinde Niederzier als örtliche Ordnungsbehörde

Was ist los
in der Gemeinde

Niederzier

Tipps und Termine 
für die Zeit vom 

20. Juni 2020 bis  
5. Juli 2020

Achtung! 
Aufgrund der aktuellen Situation in Sachen „Corona“ ist jegliche 
Veranstaltung bis auf weiteres untersagt.  
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 Notdienste 
 

Ärztlicher Notdienst                                                                                                                   Telefon-Nr. 116 117 
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt: 
a)   Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr                                                                               b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr 
c)   Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr                                       
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt. 
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter:                                                                         (02461) 620 300 
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet: 
Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr 
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen). 
 

Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700 
Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
 

AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren: 
Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung 
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy 
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge 
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220 

Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541  
www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 

Apotheken-Notdienst  
Samstag, 20. Juni 2020             Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren                                                                                               02421/505231 
                                                 Nord Apotheke, Nordstr. 1a, 52428 Jülich                                                                                                               02461/8330 
Sonntag, 21. Juni 2020              Elefanten-Apotheke, Josef-Schregel-Str. 68, 52349 Düren                                                                                       02421/41647 
Montag, 22. Juni 2020             Flora-Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren,                                                                                                              02421/16405 
                                               Rur Apotheke, Kleine Kölnstr. 16, 52428 Jülich,                                                                                                       02461/51152 
Dienstag, 23. Juni 2020           Gertruden-Apotheke, Nordstr. 44, 52353 Düren (Birkesdorf),                                                                                02421/82430 
Mittwoch, 24. Juni 2020          Neue-Apotheke, Monschauer Str. 94, 52355 Düren (Roelsdorf),                                                                             02421/61190 
                                               Apotheke Bacciocco Jülich Am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich,                                                                          02461/2513 
Donnerstag, 25. Juni 2020       Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren,                                                                                             02421/71260 
                                               Schlossplatz-Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich,                                                                                                  02461/50415 
Freitag, 26. Juni 2020              Rur-Apotheke, Krauthausener Str. 1b, 52355 Düren (Lendersdorf),                                                                        02421/54632 
                                               Rosen-Apotheke, Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier,                                                                                    02428/6699 
Samstag, 27. Juni 2020            Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren,                                                                                                 02421/13566 
Sonntag, 28. Juni 2020            MAXMO Apotheke StadtCenter Düren, Kuhgasse 8, 52349 Düren,                                                                            02421/306090 
                                               Post-Apotheke, Kölnstr. 19, 52428 Jülich,                                                                                                                02461/8868 
Montag, 29. Juni 2020             Rosen-Apotheke, Peterstr. 119, 52353 Düren (Merken),                                                                                         02421/81220 
Dienstag, 30. Juni 2020           Linden-Apotheke am Krankenhaus Düren Ludwig & Stephan Schramm OHG, Merzenicher Str.33, 52351 Düren,    02421-306510 
                                               Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar),                                                            02461/58646 
Mittwoch, 1. Juli 2020             Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren,                                                                                                 02421/13566 
Donnerstag, 2. Juli 2020          Obertor-Apotheke, Oberstr. 9-13, 52349 Düren,                                                                                                     02421/15736 
Freitag, 3. Juli 2020                 Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren,                                                           02421 13678 
                                               Apotheke Bacciocco Titz, Landstr. 36a, 52445 Titz,                                                                                                 02463/7200 
Samstag, 4. Juli 2020               MAXMO-Apotheke im real Am Ellernbusch, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren,                                                       02421/223250 
                                               Karolinger-Apotheke, Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln),                                                      02428 94940 
Sonntag, 5. Juli 2020               Tivoli-Apotheke, Tivolistr. 26, 52349 Düren,                                                                                                            02421/44160 
 
(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und Jülicher Apotheken)  
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Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 03.07.2020. 
Mitteilungen (bitte möglichst als Datei) sind bis  

Donnerstag, den 25.06.2020, 16.00 Uhr  
bei der Gemeindeverwaltung Niederzier,  

Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Neubau, einzureichen. 
Sie haben auch die Möglichkeit ihre Berichte direkt an  

folgende Emailadresse zu senden: 
w.schiefer@niederzier.de 

Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträgen folgendes: 
1.) Es wird gebeten, bei eingesandten Textdateien auf Rahmen,  

Schattierungen o. ä. zu verzichten. Die Beiträge werden in einem  
einheitlichen Layout veröffentlicht, weshalb diese Veränderungen beim 

Druck des Amtsblattes keine Berücksichtigung finden können.    
2.) Bitte schreiben Sie keine Beiträge auf Kopfbögen oder ähnliche Vor-
drucke. Auch diese können beim Druck des Amtsblattes nicht berück -
sichtigt werden, was zu umfangreichen Nachbearbeitungen führt. Eine 
einfache Textdatei (im Doc- oder PDF-Format ) ist ausreichend und im 

Sinne einer schnellen Bearbeitung erwünscht. Enthalten Beiträge Fotos, 
so sind diese möglichst schon in den Text zu integrieren und zusätzlich 

als JPG-Datei mit zu übersenden. 
3.) Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihrer Beiträge zu 

gewährleisten, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer für mögliche 
Rückfragen zu übersenden. So ist sichergestellt, dass im Falle von  

Komplikationen eine schnelle Absprache mit Ihnen möglich ist.  
Wichtiger Hinweis! 

Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsender 
automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter 
liegen, die einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler 

Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse 
nur Inhalte, bei denen dies zweifelsfrei sichergestellt ist!  

Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksagun-
gen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an den 

Verlag Porschen & Bergsch zu richten! Aus den Kindergärten
bons gekauft. Wenn ihr nur einen Bruchteil dieses Geldes, dieses Jahr 
spenden würdet, wäre dem Verein schon ein bisschen geholfen. Unser 
Ziel ist es noch viele weitere Monate die U3-Kinderbetreuung in Kraut-
hausen zu ermöglichen."  
Der Purzelbaum wird nach den Sommerferien mit 5 Kindern starten, 
über das Purzelbaumjahr werden es sicher noch ein paar Kinder mehr 
werden. Aber die Betreuungsbeiträge reichen nicht um die Ausgaben 
wie Gehälter, Miete, Versicherung u.v.m. zu bezahlen. Der Purzelbaum 
muss Ende Dezember schließen, wenn wir keine Hilfe bekommen.  
Deshalb bittet der Verein um eine Spende:  
Bankverbindung:   
Inhaber:     Purzelbaum Krauthausen  
IBAN:         DE88 3955 0110 0008 5067 84  
BIC:           SDUEDE33XXX  
Wenn sie uns unterstützen möchten, vergessen Sie bitte nicht 
(unter Verwendungszweck) Ihre persönlichen Daten anzugeben. 
Wir benötigen Ihren Namen und die Anschrift, um eine entspre-
chende Spendenquittung auszustellen.  
Ihr Geld kommt zu 100 % den Kindern zu Gute und Sie tragen zum 
Weiterbestehen unseres Vereins bei! Wir bedanken uns im Voraus. 

Bienen und kleine Insekten bekommen  
ein neues Zuhause 

Unser Familienzentrum war in den ersten Wochen der Corona – Krise 
nicht nur im Home Office tätig, sondern auch in der Kita. Hier entstand 
z.B. die Projektidee zur Errichtung eines Bienenhauses inklusive Blu-
menwiese. Materialen aus dem Baumarkt aber auch aus der Natur 
kamen zum Einsatz und so entstand ein großes Bienenhaus was nun an 
unserem Spielhäuschen angebracht wurde. Anschließend entstand mit 
Hilfe des Bauhofes eine großzügige Blumenwiese mit Zaunumrandung. 
Nun müssen wir nur noch fleißig gießen, damit die Blumen blühen und 
die Insekten kommen können. 
Vielen Dank an die Mitarbeiter des Bauhofes und unserem Erzieher 
Mark Körner für Ihren Einsatz. 

Die Elterninitiative Purzelbaum  
Krauthausen e.V. benötigt Ihre Hilfe  

Der Purzelbaum ist ein gemeinnütziger 
Verein in der Gemeinde Niederzier, der 
sich die Betreuung und Förderung von 

Kindern ab dem 2. Geburtstag zur Aufgabe gemacht hat. Seit Dezember 
1995 werden dienstags, mittwochs und freitags, jeweils von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr im Haus Hubertus in Niederzier-Krauthausen bis zu 12 
Kinder von einer ausgebildeten Erzieherin und einer examinierten Kin-
derkrankenschwester betreut.   
Frau Möller, die 2. Vorsitzende des Vereins sagt: "Einige Eltern möch-
ten ihre 2-jährigen noch nicht in die U3-Betreuung in den großen Kin-
dergarten geben. Die Kinder sind in ihren Augen noch zu klein dafür. 
Sie möchten aber wiederum auch, dass ihr Kind ein paar Stunden die 
Woche mit Gleichaltrigen zusammen kommt. Das die Eltern ein paar 
Stunden Zeit für sich oder zum Einkaufen haben. Sie schätzen die 
kleine Gruppe, in der nur 2- und 3-jährige sind." Der Purzelbaum ist 
weit über die Gemeinde hinaus bekannt. Es werden auch Kinder aus 
Jülich, Inden, Langerwehe und Düren betreut. Im Dezember 2020 hat 
der Verein 25jähriges Jubiläum. Das wäre ein Grund zur Freude und ein 
Grund zum Feiern, nur leider muss der Verein voraussichtlich im 
Dezember 2020 schließen. Corona hat auch hier seine Spuren hinter-
lassen. 3 Monate sind keine Betreuungsbeiträge geflossen, weil keine 
Kinderbetreuung stattfinden konnte. Außerdem veranstaltet der Verein 
zudem jedes Jahr einen Tag der offenen Tür, um die Zukunft des Ver-
eins sicherzustellen und diese wertvolle Betreuungsmöglichkeit weiter 
anbieten zu können! Der Tag der offenen Tür ist eine notwendige 
Haupteinnahmequelle für den Verein. Es wurde Jahr für Jahr eine Tom-
bola, Kinderschminken, Speis und Trank, Glücksrad, Hüpfburg und 
vieles mehr angeboten. Die Einnahmen dieser Veranstaltung haben den 
Verein maßgeblich finanziert. Dieses Jahr sollte die Veranstaltung, 
wegen des Jubiläums, noch besonderer werden. Wegen Corona kann 
sie dieses Jahr aber leider nicht stattfinden. Der Verein bittet nun die 
Bevölkerung, die gemeindlichen Firmen sowie ehemalige Purzelbaum-
Eltern um finanzielle Unterstützung. Der Vorstand richtet sich unter 
anderem in Facebook an die Bürger und sagt "Viele von euch waren 
Jahr für Jahr beim Tag der offenen Tür. Ihr habt Glückslose und Wert-
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Kirchliche Nachrichten

Sonntag, 21. Juni 2020 - 12. Sonntag im Jahreskreis 
El 09:30 Uhr Hl. Messe auf dem Schützenplatz (Bei Regen ent-

fällt diese Hl. Messe) 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 23. Juni 2020 
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 24. Juni 2020 – Geburt Johannes des Täufers 
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe 
HS 18:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 25. Juni 2020 
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 26. Juni 2020 
Oz 10:30 U hr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 27. Juni 2020 – Hl. Hemma v. Gurk & Hl. Cyrill v. Alexan-

drien Kollekte für den Heiligen Vater 
Oz 17:00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 28. Juni 2020 –13. Sonntag im Jahreskreis Hl. Irenäus 
Kollekte für den Heiligen Vater 
HS 09:30 Uhr Hl. Messe hinter der Kirche, bei Regen in der Kirche 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 30. Juni 2020 
Ham 09:00 Hl. Messe 

Gottesdienstordnung 
der katholischen Pfarrgemeinden St. Cäcilia Niederzier, 

St. Josef Huchem-Stammeln, St. Martin Oberzier,  
St. Thomas v. Canterbury Ellen und St. Antonius Hambach 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577, Mo., Die, Mi. und Fr. 09.00-12.00 Uhr 

Donnerstagnachmittag 15.00-17.00 Uhr 
Huchem-Stammeln, Hochheimstr., Tel. 1577,  
jeden 1. Dienstag im Monat 14.00-15.15 Uhr 

Hambach, Bachstraße 1, Tel. 1577, jeden 1. Dienstag im Monat 15.30-17.00 Uhr 
Ellen, St. Thomas Straße 7, Tel. 1577, jeden 1. Mittwoch im Monat 14.00-15.15 Uhr 
Oberzier, Dorfplatz 14, Tel. 1577, jeden 1. Mittwoch im Monat 15.30-17.00 Uhr 

Mittwoch, 1. Juli 2020 
Oz 15:00 Uhr Seniorenmesse 
HS 18:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 2. Juli 2020 Fest Mariä Heimsuchung 
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 3. Juli 2020 – Fest Hl. Thomas, Apostel Herz Jesu Freitag 
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 4. Juli 2020 - Herz Mariä Samstag 
HS 17:00 Uhr Sonntagvor abendmesse 
Ham 18:30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 5. Juli 2020 – 14. Sonntag im Jahreskreis 14. Sonntag im 

Jahreskreis 



SV 1910 Niederzier e.V. 
Liebe Mitglieder,  
bekanntlich musste die für den 20.03.2020 vorgese-
hene Mitgliederversammlung 2020 aus den bekannten 
Gründen ausfallen.  
Der Vorstand hat nun festgelegt, die Versammlung im September/Okt-
ober nachzuholen, wenn feststeht, welche Räumlichkeiten dem Verein 
dann zur zur Durchführung zur Verfügung stehen. 
Der Vorstand 
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Vereinsnachrichten

Liebe Clubmitglieder, 
hiermit laden wir euch / Sie zu unserer Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen / Vorstand am 4. Juli um 14:00Uhr 
in das Bürgerhaus in Huchem - Stammeln herzlich ein. 
    Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Totengedenken 
2. Bericht der 1. Vorsitzenden  
3. Kassenbericht 
4. Anträge 
5 Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung des Vor-

standes 
6 Entlastung des Vorstandes  
7. Wahl eines Versammlungsleiters zur Durchführung der Vor-

standswahl 
8. Wahl eines/einer Vorsitzenden 
9. Wahl eines/einer stellvertretenden Vorsitzenden 
10. Wahl eines/einer Kassierers/Kassiererin 
11. Wahl eines/einer Schriftführers/Schriftführerin 
12. Wahl von 5 Beisitzern/Beisitzerinnen 
13. Wahl von 2 Kassenprüfern/Kassenprüferinnen 
14. Verschiedenes 
Aufgrund der Corona Verordnung ist das tragen eines Mundschutz 
während der Versammlung Pflicht   
Das Grillfest im Juni ist verschoben, Info folgt  
Achtung Kontoänderung der Jahresbeitrag in Höhe von 15,00 € ab jetzt 
auf das Konto der Volksbank DE16 3956 0201 1201 3950 18 überwei-
sen!

T.V.1885 Huchem Stammeln Tischtennis 
Es wird wieder Tischtennis gespielt. Die Hallen werden gemäß der 
Richtlinien, die für unser Training nötig sind, genutzt. Unser Trainer ist 
Dienstag in Niederzier Am Weihberg von 18:00-22:00Uhr, Mittwoch 
16:00-18:00 Uhr in Huchem Stammeln und Freitag in der gleichen 
Halle, der Grundschule Hochheimstr. von 18:15-22:00 Uhr für alle die 
Tischtennis spielen wollen, da.  

Abteilungsleiter und Trainer Klaus Lübben

St. Josef Bruder- u. Schützengesellschaft  
Huchem-Stammeln 1920 e.V 

In dem Zeitraum vom 25.-29. Juni 2020 wollten wir, die St. Josef 
Bruder- u. Schützengesellschaft Huchem-Stammeln 1920 e.V. unser 

100-jähriges Vereinsjubiläum  
mit euch feiern. 
Durch die Pandemie müssen wir leider alles absagen.  
Wir hoffen sehr, mit Euch im nächsten Jahr alles nachholen zu können.  
In diesem Sinne: Bleibt alle gesund!  
Eure St. Josef Bruder- u. Schützengesellschaft Huchem-Stammeln 
1920 e.V. 

gez. Stefanie Wirtz-Diederich 
Geschäftsführerin
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Trompetercorps „Zierte Jonge“ Niederzier 1922 e.V. 
Musik unter freiem Himmel 

Da es uns nach den letzten Lockerungen erlaubt ist, Konzerte unter freiem Himmel abzuhalten, haben wir kurzentschlossen beim Sophienhof 
Niederzier angefragt, ob dort die Möglichkeit bestehen würde, draußen für die Bewohner Musik zu machen. 
Somit konnten wir nun nach dreimonatiger Spielpause endlich wieder die Instrumente in die Hand nehmen und am Sonntag, den 07. Juni 2020 
zu einem kleinen, spontanen und kostenlosen Konzert aufspielen.  
Hierzu trafen wir uns um kurz nach 15 Uhr im Garten des Sophienhofes und haben dort unter Einhaltung der Abstandsregeln aufgespielt. Es war 
uns eine Freude zu sehen, dass unsere Musik so gut angenommen wurde.  
Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen und uns herzlichst beim Sophienhof Niederzier bedanken, dass uns diese Möglichkeit geboten wurde. 
Gerne werden wir dies noch einmal wiederholen. 

Andrea Pelzer (1. Vorsitzende) 
Trompetercorps „Zierte Jonge“ Niederzier 1922 e.V. 

Ab Juni Trauerspaziergang auch in Düren 
Angebote der Lebens- und Trauerhilfe e.V.  und der  

Hospizbewegung Düren-Jülich e.V. 
Düren-Jülich. Erschwerte Bedingungen bei Bestattungen, die auf die 
Corona-Krise zurückzuführen sind, hinterlassen vielfach Spuren bei 
trauernden Angehörigen. Viele Menschen fühlen sich ohne übliche 
Trauerzeremonie gewissermaßen „alleingelassen“, Eine Beerdigung 
im herkömmlichen Sinne mit Trauergästen und Beileidsbekundungen 
geben den Angehörigen Kraft und Halt, um mit dem Verlust besser 
umgehen zu können. 
Nicht zuletzt aus  Gründen des Beistandes und der Trauerbewältigung  
finden seit Jahren in Jülich monatliche Trauerspaziergänge statt, bei  
denen sich Betroffene unter qualifizierter Begleitung austauschen 
können -  jeden vierten Mittwoch im Monat und am 24.Juni erstmals 
nach  der coronabedingten Pause (Treffpunkt 15.30 Uhr am Bonhoef-
ferhaus)  
In Düren werden  ab Juni solche Trauerspaziergänge in Kooperation mit 
der Lebens-und Trauerhilfe e.V. ebenfalls kostenlos  angeboten. Das 
erste Treffen ist am Mittwoch, dem 10.Juni um 15.30 Uhr vor dem 
Alten- und Pflegezentrum  St. Nikolaus, Dr. Overhues-Allee 42 in 

Düren. Danach sollen diese Trauerspaziergänge  jeden zweiten Mitt-
woch im Monat zur gleichen Zeit stattfinden.  Ansprechpartnerinnen 
sind Lisa Küster und Heike Martinat.  
Für beide Veranstaltungen bitten wir gemäß der gegebenen Vorschrif-
ten darum, dass die Teilnehmer  sich vorher anmelden unter 02421 
393220, mit Mundschutz kommen und auf Abstand achten. 
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Broschüre „Wunderbar wanderbar –  
unser NRW“ ab sofort erhältlich 

Wanderexperte Manuel Andrack gibt auch in der Aus-
gabe 2020 Tipps 

Köln. Auch im elften Jahr ist Manuel Andrack für den Wanderführer von 
„mobil.nrw“ auf Tour. Der Wanderexperte beschreitet wieder neue 
Wege, um spannende Highlights entlang der Wanderrouten Nordrhein-
Westfalens zu entdecken. NRW ist und bleibt abwechslungsreich und 
wunderbar wanderbar. So finden sich auch in diesem Jahr wieder land-
schaftlich wunderschöne und kulturell hochwertige  Touren im Heft und 
in der mobil.nrw-App. Manuel Andrack empfiehlt den Wanderfans zum 
Beispiel die sportlich anspruchsvolle Tour im Bergischen Land, den 
verwunschenen Moorpfad in der Eifel, die herrliche Seenlandschaft am 
Niederrhein, die reizvolle Natur des Münsterlandes und das südliche 
grüne Ruhrgebiet rund um Hattingen. „Auf den Touren begegnen den 
Wanderfans sowohl die industrielle Vergangenheit der Region, aber 
auch viele Klöster, Burgen und Viadukte, als auch die vielseitige Natur 
in NRW. Kulinarische Genüsse und kleine Auszeiten am Wegesrand 
kommen ebenfalls nicht zu kurz“, verspricht der Wanderexperte. 
Jede der neun Routen ist detailliert beschrieben, wo möglich auch in 
einer geeigneten Variante für Familien. Zusätzliche Informationen zur 
Länge der Strecke, Höhenmetern, Dauer und Schwierigkeitsgrad sowie 
Tipps zur entspannten An- und Abreise mit Bus und Bahn helfen bei der 
Planung. Und schließlich vergibt Manuel Andrack erneut seine persön-
lichen Sterne zu dem, was ihm als Experten auf seinen Wegen ange-
nehm aufgefallen ist. Da die Start- und Zielpunkte der Wandertouren in 
direkter Nähe zu Haltestellen liegen, empfiehlt sich die bequeme An- 
und Abreise mit Bus und Bahn. Der Wanderführer verschafft ebenfalls 
einen Überblick über die für die reisefreudigen Wanderer geeigneten 
Tickets. So kann zum Beispiel eine Gruppe mit bis zu 5 Personen einen 
ganzen Tag lang kreuz und quer mit dem SchönerTagTicket NRW 
reisen und Wanderrouten miteinander kombinieren. Weitere Infos dazu 
gibt es unter: www.mobil.nrw/tickets. Alle Tickets zu den Touren gibt 
es auch in der mobil.nrw-App, die kostenfrei bei Google Play und im 
App Store erhältlich ist. 

Betreuer  für das Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier  
in den Sommerferien 2020 gesucht! 

 
Die Gemeinde Niederzier organisiert aktuell und kurzfristig aufgrund der Corona-Lockerungen 
ein Sommerferienprogramm für die 4. und 5. Ferienwoche! 
Wir brauchen Euch! Ihr habt Spaß, seid motiviert und wollt Euch engagieren? Dann seid Ihr bei uns genau richtig. 
Macht mit und engagiert Euch. Gemeinsam erleben wir eine tolle Freizeitgestaltung!  Olympische Spiele,  Zoo und 
vieles mehr! Seid dabei! 

Wann? 
In der 4. und 5. Sommerferienwoche (20. Juli 2020 – 31. Juli 2020). 

Was? 
Aufsicht einer kleinen Gruppe von Kindern im Alter von 6-13 Jahren. 

Voraussetzung für die Betreuer/innen:  Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Interesse? 
Bei Rückfragen und zur Klärung weiterer Details stehen  

Julia Papendick unter Handy:  0163/7817743 und Email: jpapendick@niederzier.de   sowie  

Frank Rombey unter Tel: 02428/84300 oder Email: frombey@niederzier.de  

gerne zur Verfügung. 

Rückmeldungen sind bitte aus organisatorischen Gründen bis Ende Juni erwünscht. 

Planungen zum Programm und zur Anmeldung erfolgen in naher Zukunft über das gemeindliche Amtsblatt, die Inter-
netseite der Gemeinde und über Flyer in den gemeindlichen Schulen. 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung! 



Seit dem Pfingstwoche-
nende ist die kostenlose 
Broschüre bei vielen Kun-
dencentern der Verkehrs-
unternehmen in NRW 
sowie in vielen Hotels, 
Touristikbüros und Biblio-
theken erhältlich. Alle 
Touren und nützliche 
Wander in format ionen 
sowie Kartenmaterial und 
die Broschüre zum Aus-
drucken stehen außerdem 
online unter www.mobil.nrw/ziele/wunderbar-wanderbar 
Trotz der erneuten Lockerungen im öffentlichen Leben gilt weiterhin: 
Wenn Busse und Bahnen bei einer Fahrt ins Grüne erste Wahl bei den 
Reisemitteln sind, bitte die Hygienevorschriften beachten – bereits an 
der Haltestelle, im Bahnhof und am Bahnsteig eine Mund-Nase-Bedec-
kung tragen, soweit möglich den Mindestabstand einhalten und am Ziel 
gründlich die Hände waschen. 

Weiterführende Informationen 
mobil.nrw 
mobil.nrw ist eine Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsmini-
steriums sowie der Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Verkehrs-
verbünde und -gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, 
das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, 
setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunika-
tionsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist 
das Kompetenzcenter Marketing NRW. 
Kompetenzcenter Marketing NRW 
Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter 
Marketing NRW fungiert als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und 
nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemein-
same Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, 
Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterent -
wicklung des NRW-Tarifs werden hier Konzepte für überregionale  
Qualitätsfragen wie die landesweite Mobilitätsgarantie entwickelt und 
landesweit vermarktet. 
mobil.nrw-App 
Die kostenlose App ist mit allen Tarifen für ganz Nordrhein-Westfalen 
verfügbar. Sie ist der digitale ÖPNV-Alleskönner für die Hosentasche 
und bündelt den Ticketkauf für alle Tarife in NRW, Informationen über 
aktuelle Störungen und Fahrplanauskünfte in Echtzeit. 
NRW-Tarif 
Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-
Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemein-
schaften hinausgehen. Er gilt stets „von Haus zu Haus“, d.h. mit nur 
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einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie 
Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit 
seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf 
Erfolgskurs: 2018 haben Nahverkehrsreisende gut 37 Millionen Fahrten 
mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.

Gehwege, Grünanlagen und Beete 
sind keine Hundetoiletten! 

Liebe Hundehalter, 
es besteht einmal wieder Anlass, darauf hinzuweisen, dass es sich bei 
öffentlichen Flächen und teilweise auch privaten Vorgärten nicht um 
öffentliche Bedürfnisanstalten für Vierbeiner handelt!  
So häufen sich in letzter Zeit verstärkt Beschwerden über Hundehalter, 
denen diese Selbstverständlichkeit nicht mehr bewusst ist, sobald sie 
das eigene Grundstück in Begleitung ihres Vierbeiners verlassen 
haben. Es ergeht daher noch einmal der Hinweis, dass das Beschmut-
zen öffentlicher Flächen durch Hundekot schlichtweg untersagt ist, und 
Hundehalter verpflichtet sind, derartige Beschmutzungen unverzüglich 
zu entfernen. Außerdem sei der Hinweis erlaubt, dass Grünbeete durch 
die Mitarbeiter des Bauhofes überwiegend in Handarbeit gepflegt 
werden und das ständige Hineingreifen in Hundekot die Zumutbarkeits-
grenze bei weitem übersteigt. Das Verschmutzen öffentlicher Anlagen 
ist darüber hinaus gemäß der geltenden Satzung über die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit Bußgeldern 
bedroht. Hiervon wird die örtliche Ordnungsbehörde künftig verstärkt 
Gebrauch machen.  
Entsprechende Hinweise auf Hundehalter, die gegen diese Satzung 
nachweislich verstoßen haben, nimmt das Ordnungsamt gerne entge-
gen. 

Gemeinde Niederzier als örtliche Ordnungsbehörde
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